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1. Anderungssatzung zurSatzung fur die Freiwillige Feuerwehr 
derGemeinde Harsum

Gemafi des § 10 Abs. 1 des Niedersachsischen Kommunalverfassungsgeselzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVB1. S. 576), zuletzt geandert durch Ar- 
tikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar2025 (Nds. GVBI. 2025 Nr. 3) und der §§ 1 und 
2 des Niedersachsischen Brandschutzgesetzes (NBrandSchG) vom 18. Juli 2012 
(Nds. GVBI. S. 269), zuletzt geandert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 06.11.2024 
(Nds. GVBI. 2024 Nr. 91) hat der Rat der Gemeinde Harsum in seiner Sitzung vom 
04.12.2025 folgende Anderungssatzung beschlossen:

Artikel 1

§1 (2) enthaltfolgende Anderung:
§1 

Organisation und Aufgaben
»

(2) DieOrtfeuerwehren BorsumundHarsumsindais Stutzpunktfeuerwehren (§ 1 Abs.
1 Nr. 2 FwVO, in der jeweils gultigen Fassung)eingerichtet, Die Ortsfeuerwehren 
Adlum, Asel, Honnersum, Huddessum, Klein Forste, Machtsum und Rautenbeig 
sind Grundausstattungsfeuerwehren.

Artikel 2

§ 2 (Absatz 1 und 2) enthalten folgende Anderungen;

. §2.
Leitung der Freiwilligen Feuerwehr

• » ' * > ,
(1) Die Freiwillige Feuenwehrder Gemeinde Harsum wird von der Gemeindebrand- 

meisterin Oder dem Gemeindebrandmeistergeleitet(§ 20 Abs. 1 Satz 1 NBrand­
SchG, in der jeweils gultigen Fassung). Im Verhinderungsfall erfoigtdie Vertre- 
tung durch die stellvertretenden Gemeindebrandmeisterinnen oder die stellver- 
tretenden Gemeindebrandmeister. Sie sind im DienstVorgesetzte der Mitglieder 
der Freiwilligen Feuenwehr.

(2) Bei der Erfullungder Aufgaben ist die von der Gemeinde Harsum erlassene 
„Dienstanweisungfur Gemeinde- und Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuer­
wehr" in derjeweils gultigen Fassung zu beachten.

(3) Die Gemeindebrandmeisterin / der Gemeindebrandmeister kann bis zu zwei 
Stellvertreterinnen /Stellvertreter haben.
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- Artikel 3 * ■ ,

§ 3 (Absatz 1, 3 und 4)enthalten folgende Anderungen:

§3
_ Leitung der Ortsfeuerwehr

(1) Die Ortsfeuerwehrwird von derOrtsbrandmeisterin / dem Ortsbrandmeister gelei- 
tet (§ 20 Abs. 1 Satz 2 NBrandSchG, in der jeweilsgultigen Fassung). Irn Verhin- 
derungsfall erfolgtdie Vertretung in alien Dienstangelegenheiten durch die stell- 
vertretende Ortsbrandmeisterin / den stellvertretenden Ortsbrandmeister. Sie sind 
im Dienst Vorgesetzte (r) der Mitgliederder Ortsfeuerwehr.

(3) Die Ortsbrandmeisterin / der Ortsbrandmeister hat max. eine Stellvertreterin / ei- 
nen Stellvertreter.

(4) Bei der Erfullung der Aufgaben ist die von der Gemeinde Harsum erlassene 
„Dienstanweisung fur Gemeinde- und Ortsbrandmeister der Freiwilligen Feuer- 
wehr“ in derzurzeit gultigen Fassung zu beachten.

' - Artikel 4*

§4 (Absatz 3 und Absatz 3 Satz 3 + 4) enthalten folgende Anderungen:

§4
Fiihrungskrafte taktischer Einheiten

(3) Die Ortsbrandmeisterin / der Ortsbrandmeister konnen die Fuhrungskrafte nach 
Maligabe des § 10 Abs. 5 der Verordnung uberden Eintritt in den Dienst, dieGlie- 
derungnach Dienstgraden unddie Ubertragung von Funktionen bei den Freiwilli­
gen Feuerwehren imLand Niedersachsen (FwVO,in derjeweilsgultigen Fassung) 
abberufen, wenn ein wichtigerGrund vorliegt. Ein wichtigerGrund liegt insbeson- 
dere vor, wenn die Fuhrungskrafte ♦

‘ li J .. 1

1. die Dienstpflichtengrob verletzt Oder das Ansehen der Feueiwehrgeschadigt 
haben,

2. dieGemeinschaftinnerhaIbderFeuerwehrdurchihrVerhaltenerheblichgestort 
haben,

" 3. den ZusammenhaltinnerhaIbderGemeinschaftderFeuerwehrdurch sein Ver- 
halten vorsatzlich oder grob fahrlassig erheblich gestdrt hat Oder *

4. die Tatigkeit aus gesundheitlichen oder person lichen Grunden nichtmehrord- 
nungsgemafiausuben konnen.
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Artikel 5

§ 5 (3) enthaltfolgende Anderung:

§5 
Gemeindekommando

h . . .

(2) Das Gemeindekommando besteht aus
a) der Gemeindebrandmeisterin / dem Gemeindebrandmeister als Leiterin Oder 

Leiter
b) zwei Stellvertretenden Gemeindebrandmeisterinnen, zwei stellvertretenden 

Gemeindebrandmeistem
c) den Ortsbrandmeisterinnen / den Ortsbrandmeistern
d) den stellvertretenden Ortsbrandmeisterinnen / den stellvertretenden Orts­

brandmeistern
e) den bestellten Beisitzerinnen /Beisitzern - GemeindejugendfeuenA^ehrwartin/ 

• Gemeindejugendfeuerwehrwart- Schriftfuhrerin /Schriftfuhrer- Gemein de-si-
ch erheitsbeauftragte (r) - Gemeindeausbildungsleiterin / Gemeindeaus-bil- 
dungsleiter-Zugfuhrerinnen /Zugfuhrern.

(3) Die Beisitzerinnen und Beisitzernach Abs.2 Buchstabee) werden aufVorschlag 
der in Abs. 2 a) bis d) genannten Gemeindekommandomitgliedervon der Gemein­
debrandmeisterin / dem Gemeindebrandmeister aus den Angehorigen der Ein- 
satzabteilung der Freiwilligen Feuerwehrfurdie Dauer von drei Jahren als nicht 
stimmberechtigte Mitglieder bestellt. Tragerinnen / Trager anderer Funktionen 
konnen als nichtstimmberechtigte Mitgliederfurdie Dauervon drei Jahren in das 
Gemeindekommando aufgenommen werden. Fur das Bestellungsverfahren gilt 
Satz 1.

Artikel 6

§ 6 (2) enthaltfolgende Anderung:

: • * § 6
Ortskommando

(2) Daruberhinausentscheidetdas Ortskommando unterBeachtungderVorschriften 
uber die Aufnahmevon Mitgliedern in die Feuerwehr, uber die Auf- bzw. Uber- 
nahme eines Mitgliedes in eine andere Abteilung der Ortsfeuerwehr sowie uber 
den Ausschluss eines Mitgliedes (§19).

Artikel 7

§ 9 (Absatz 1,2 und 6)enthalten folgende Anderungen:
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§9 
Mitglieder der Einsatzabteilung

(1) MitgliederderEinsatzabteilungderFreiwilligen Feuerwehrkonnen Einwohnerinnen
1 Einwohnerder Gemeinde warden, - die fur den Einsatzdienstgeeignetsind - das 
16. Lebensjahr vollendethaben - das 55. Lebensjahrnoch nichtvollendethaben. 
Angehdrigerder Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehrkann auch werden. 
wer der Einsatzabteilung der Freiwilligen Feuerwehreineranderen Gemeindean- 
gehort und regelmaliig fiirEinsatzezurVerfugung steht(Doppelmitglied § 12 Abs.
2 NBrandSchG. in derjeweils gultigen Fassung)

(2) Bei Minderjahrigen istdie schriftlicheEinwilligungder Erziehungsberechtigten er- 
forderlich.

(3) Aufnahmegesuche sind an diefurden Wohnsitzzustandige Ortsfeuerwehrzu rich- 
ten. Die Gemeinde kann ein jahrlich ein Fuhrungszeugnis und eine arztiiche Be- 
scheinigung uber den Gesundheitszustand von der Bewerberin / dem Bewerber 
anfordern; die Kosten tragtdie Gemeinde.

(4) Bei Bewerberinnen/Bewerbern,die bereits Mitglied der Jugendfeuerwehroderder 
. Einsatzabteilungeineranderen Feuen/vehrwaren,sind,die§ 11 Abs.6 und7FwV0
in derjeweils gultigen Fassung zu beachten. i

Artikel 8

§10 
Mitglieder der Altersabteilung

§ 10 (4) enthaltfolgende Anderung:

(4) Mit ihrem Einverstandniskdnnen Angehorigeder Altersabteilung auf Anforderung 
der Gemeindebrandmeisterin / des Gemeindebrandmeisters Oder der Ortsbrand- 
meisterin / des Ortsbrandmeisters zu Ubungen und auf Anforderung der Einsatz- 
leiterin /des Einsatzleiterszu Einsatzen herangezogen werden,soweitsie die hier- 
fur erforderlichen gesundheitlichen und fachlichen Anforderungen erfullen. Das 
Einverstandnis ist in schriftlicherFormfestzuhalten.

- Artikel 9

§ 13 (1) enthalt folgende Anderung:

§13 
Mitglieder der Abteilung „Feuerwehrmusik“

(1) Eine Abteilung „Feuerwehrmusik“ ist bei der Ortsfeuenwehr Harsum eingerichtet 
Weitere Ortsfeuerwehren konnen eine Abteilung „Feuenyvehrmusik“einrichten. Die 
Einrichtung bzw. Auflbsung bedarf derZustimmung der Burgermeisterin / Burger- 
meisters und derGemeindebrandmeisterin /des Gemeindebrandmeisters.
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■ Artikel 10

§ 18 (1) enthaltfolgende Andemng:

§18 
Verleihung von Dienstgraden

* V . i , ,

(1) Dienstgrade durfen nurunterBeachtungderBestimmungenderFwVO(§§ 11 ff), 
in derjeweilsgultigen Fassung verliehen werden. 

■ 5

Artikel 11

§ 19 (Absatz 1, Satz b und g), (Absatz 5, 7 und 8) enthalten folgende Anderungen:

§19
Beendigung der Mitgliedschaft

(1) Die Mitgliedschaftendetdurch:
a) Austritt,
b) Richterspruch, wenn dadurch dieFahigkeitzurBekleidungoffentlicherAm- 

ter verloren wurde
c) Geschaftsunfahigkeit,
d) Aufidsung der Freiwilligen Feuerwehr,
e) Aufgabe des Wohnsitzes Oder des standigen Aufenthaltsin derGemeinde- 

bei Mitgliedern der Einsatzabteilung,
f) bei Mitgliedern der Einsatzabteilungdurch erfolgloseTeilnahmean den Pru- 

fungenTruppmannausbildung Teil III (§ 7 Abs. 2 und4 FwVO, inderjeweils 
gultigen Fassung).

g) Wegfall derregelmafiigen Verfugbarkeitbei Doppelmitglieder
h) Ausschluss.

(5) Angehdrige der Einsatzabteilung sind aus der Einsatzabteilung zu entlassen, 
wenn sie sich in der Probezeit nicht bewahren Oder gesundheitlich nichtmehr 
geeignet sind. Sie kdnnen in eine andere Abteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
ubernommen werden, wenn sie die Voraussetzungen fureine Zugehdrigkeitzu 
dieser Abteilung erfiillen.

(7) Mitgliederder Freiwilligen Feuerwehrkdnnen aus der Freiwilligen Feuerwehraus- 
geschiossen werden,wenn ein wichtigerGrund vorliegt. Ein wich tiger Gru ndliegt 
insbesondere dann vor, wenn ein Mitglied
a. seine PflichtzurTeilnahme am Einsatz- und Ausbildungsdienstverletzt,
b. seine Fursorgepflicht in der Kinder-und Jugendfeuerwehr verletzt
c. wiederholtfachliche Weisungen der Vorgesetzten nicht befoigt,
d. wiederholtschuldhafteschwenwiegende  Verstdfie gegen erlassene Gesetze, 

Verordnungen, Satzungen, Dienstanweisungen und Sicherheitsbe-stimmun- 
gen begeht,

e. die Gemeinschaft innerhalb der Feuerwehr durch sein Verhalten erheblich 
stdrt,

f. dasAnsehen der Feuerwehrschuldhaftgeschadigt hat.
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g. rechtskraftigzueinerFreiheitsstrafevon mehralseinemJahrverurteiltworden 
ist,

h. innerhalb und auBerhaIbder Freiwilligen Feuerwehrdurch Aufierungen oder- 
tatsachliche Handlungen zu erkennen gibt, dass er die freiheitlich demokrati- 
sche Grundordnung nichtanerkennt

(8) Vor der Entscheidung des Ortskommandos uberden Ausschluss ausder Freiwil- 
, ligen Feueiwehristder Betroffenen /dem Betroffenen und derGemeinde-brand- 

meisterin / dem Gemeindebrandmeister GelegenheitzurStellungnahme zu ge- 
ben. Die Ausschlussverfugung wird im Einvemehmen mit der Gemeinde-brand- 
meisterin / dem Gemeindebrandmeister durch die Gemeindeburger-meisterin / 
den Gemeindeburgermeistererlassen.

Diese Satzung trittam Tage nach ihrer Verkundung in Kraft.

Harsum, den 04.12^2027

Litfin M 
Burg^meisb

m, den

rmeisb

i'M' •

A: ■
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2. Änderung der Friedhofsordnung 
vom 19.12.2016 

für den Friedhof in Sehlem 
der Ev.-Iuth. Trinitatis-Kirchengemeinde in Sehlem

Gemäß § 4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung kirchlicher Friedhöfe (Friedhofs­
rechtsverordnung) vom 13. November 1973 (Kirchl. Amtsblatt 1974 S. 1) hat der Kir­
chenvorstand der Ev.-Iuth. Trinitatis-Kirchengemeinde in Sehlem am 0 9 . , 2& 2^
folgende Änderung beschlossen:

Artikel 1

Nach § 20 wird der § 20 a neu eingefügt und erhält folgenden Wortlaut:

§ 20 a 
Grabeinfassung

(1) Reihengrabstätten (§ 12), Wahlgrabstätten (§ 13), Urnenwahlgrab­
stätten (§ 14) sind von der nutzungsberechtigten Person mit roten 
Platten einzufassen, die eine Größe von 25 cm x 25 cm oder
50 cm x 25 cm haben;
Die Platten sollen dem Gesamtbild des Friedhofs entsprechen.

(2) Eine zusätzliche Einfassung der Grabstätten ist möglich.

Artikel 2

Diese Änderung der Friedhofsordnung tritt nach ihrer Genehmigung am Tage nach der 
öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

' 0
L.S,

Vorsitzende/r Kirchenvorsteher/in

Die vorstehende Änderung der Friedhofsordnung wird hiermit gemäß § 66 Abs. 3 Satz Nr.
2 der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Hildesheim, den 

Ev.-Iuth. Kirchenkreis Hildesheimer Land - Alfeld 
Der Kirchenkreiivorstand
Im Auftrag x''

Bevollmächtigte
LS
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406 Jugendamt - Erziehungshilfe - 
Wirtschaftliche Jugendhilfe 
406-1420-20798 HIS 
Herr Locher 

Öffentliche Zustellung 

Gemäß § 41 Abs. 3 und 4 des Verwaltungsverfahrensgesetzes (VwVfG) in Verbindung mit § 10 des 
Verwaltungszustellungsgesetzes (VwZG) wird hiermit öffentlich bekannt gemacht, dass der Bescheid 
zur Hilfeeinleitung, sowie Festsetzung Kindergeld und Auskunftsersuchen Kostenbeitrag des  

Landkreises Hildesheim, 
Amt 406 Jugendamt - Erziehungshilfe, 

Wirtschaftliche Jugendhilfe, 
Hindenburgplatz 20, 
 31134 Hildesheim 

vom 08.12.2025 mit dem 

Aktenzeichen 406-1420-20798 HIS 

gerichtet an 

Joy Ingeborg Marion Skop 
gemeldet: Schillstr. 1, 31141 Hildesheim 

während der allgemeinen Sprechzeiten beim der oben genannten Adresse eingesehen bzw. abgeholt 
werden kann. 

Die öffentliche Zustellung war gem. § 10 Abs. 1 Nr. 1 VwZG durchzuführen, da der Aufenthaltsort des 
Empfängers unbekannt ist bzw. eine Zustellung an  ihn oder  einen Vertreter oder 
Zustellbevollmächtigten nicht möglich ist. 

Hildesheim, den 20.01.2026 

Locher 
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Sitzung Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Hochwasserschutz 

Sitzungstermin: Donnerstag, 29.01.2026, 16:30 Uhr 
Raum, Ort: Kleiner Sitzungssaal, Kreishaus, Marie-Wagenknecht-Str. 3, 31134 Hildes-

heim 
Zusatzinformation: 

Tagesordnung 

Öffentlicher Teil 

TOP Betreff Vorlage 
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Beschlussfähigkeit 

und der Tagesordnung 

2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der A2-
Sitzung am 10.11.2025 

3. Einwohnerfragestunde 

4. Antrag zum Verfahren für die Genehmigung von Windenergieanla-
gen; OVG-Entscheidung 

Antrag ANT/1050/XIX 

5. Scoopingtermin zum Genehmigungsverfahren für den sog. Wind-
park Harplage am 12.01.2026 

Antrag ANT/1051/XIX 

6. Auswertung und Folgen des Scoping-Termins zur Errichtung und 
Betrieb von 8 Windenergieanlagen (Windpark Harplage) 
- mit Anfrage 465/XIX 

Antrag ANT/1052/XIX 

7. Mitteilungen der Verwaltung 

8. Anfragen 

Hildesheim, 21.01.2026 Landkreis Hildesheim 
Der Landrat 
In Vertretung 

gez. Wißmann 
(Erste Kreisrätin) 

[Dokumentende] 
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